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1. Einleitung
Die Europäische Union – eine beispielslose Erfolgsgeschichte der Einigung Europas in Frieden, Freiheit und Wohlstand - ist heuer 50 Jahre geworden und feierte das Gedenken an die Unterzeichnung der Gründungsverträge von 1957 in Rom.

Das Arbeitsjahr 2007 war zum einen von den intensiven Verhandlungen und letztlich dem Abschluss des EU-Reformvertrages und vom Inkrafttreten des neuen Finanzrahmens 2007-2013 mit dem Neustart der meisten EU-Förderprogramme geprägt, zum anderen erfuhr die EU eine dreifache Erweiterung: den Beitritt Rumäniens und Bulgariens zur Union, den Zuwachs der Euro-Zone um Slowenien sowie die Ausdehnung des Schengenraumes um neun Staaten, nämlich Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik und Ungarn.
Maßgeblich bestimmt wurde die europäische Wirtschaft durch einen sehr starken Euro bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum ohne Inflationstendenzen. Die Arbeitslosenzahlen in der EU konnten auf dieser Basis weiter gesenkt werden. 
2. Institutionelle Herausforderungen
2.1. EU-Reformvertrag

Nach langen Reflexionen und Diskussionen wurde der Text zum EU-Reformvertrag beim Gipfel in Lissabon am 18./19. Oktober von den Staats- und Regierungschefs unterschriftsreif beschlossen. Nunmehr sind die Mitgliedstaaten angehalten, den Vertrag so schnell wie möglich zu ratifizieren, damit er vor der EU-Parlamentswahl 2009 in Kraft treten kann. 

Aus Sicht des Landes Tirol ist bedeutend, dass die im Reformvertrag enthaltenen regionalen Bezüge und Mitwirkungsmöglichkeiten sowie die neuen Bestimmungen zu Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit, Demokratisierung und Transparenz umgesetzt und mit Leben erfüllt werden.

Das Ergebnis der Regierungskonferenz 2007 ist als Erfolg zu werten, zumal auch die aus Ländersicht wesentlichen Errungenschaften des ursprünglich geplanten EU-Verfassungsvertrags erhalten bleiben beziehungsweise zum Teil – wie die Überwachungsmöglichkeiten der Einhaltung der Grundsätze von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – sogar eine Stärkung erfahren. Wichtige Themen, wie Klimaschutz, Energieversorgung, Daseinsvorsorge, Sozialunion, Tourismus, Sport und Erweiterungsbedingungen, wurden neu in den Reformvertrag aufgenommen, aber ohne neue Harmonisierungsbefugnisse für die EU festzulegen.

Im Detail sind zu begrüßen:

· die weitere Konkretisierung der Unionskompetenzen (Klarstellung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung) und die Erwähnung der möglichen Rückübertragung von Kompetenzen auf die Mitgliedstaaten;

· die Anerkennung der kommunalen und regionalen Selbstverwaltung als Teil der zu wahrenden nationalen Identitäten;

· die Sicherung der Mitwirkung der Regionen im Rat;

· die Anerkennung der Bedeutung einer bürgernahen Demokratie (europäische Volksbegehren, öffentliche Ratstagungen);

· die neue Definition des Subsidiaritätsprinzips und die Instrumentarien zur Überwachung der Einhaltung der Grundsätze von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit; 

· die Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments und die Erhöhung der Mandate für Österreich auf 19;

· die Verbesserung der Einbeziehung der nationalen Parlamente („Gelbe Karte“) sowie der Parlamente der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen;

· die Verpflichtung zur frühzeitigen prälegislativen Konsultation und Berücksichtigung der regionalen und lokalen Dimension;

· die Verpflichtung der Kommission zur Folgenabschätzung und Darstellung der finanziellen Auswirkungen und der Auswirkungen auf die regionalen Rechtsvorschriften;

· die Stärkung der Position des Ausschusses der Regionen, vor allem sein spezifisches Klagerecht wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips;

· die Erhöhung der nationalen Handlungsspielräume bei den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse;

· die österreichische Neutralität bleibt unberührt.

2.2. Netzwerk zur Subsidiaritätskontrolle
Für lokale und regionale Gebietskörperschaften stellt der Ausschuss der Regionen (AdR) in Brüssel die institutionell abgesicherte Möglichkeit dar, sich direkt in den Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess der EU einzubringen. Im Reformvertrag sind neu ein Subsidiaritätskontrollverfahren sowie ein Klagerecht des AdR und der nationalen Parlamente bei Verstößen gegen das Subsidiaritätsprinzip vorgesehen. Im Hinblick darauf hat der AdR bereits ein Netzwerk aufgebaut, das darauf abzielt, in Zusammenarbeit mit den regionalen Parlamenten geplante Rechtsakte der EU einer Kontrolle über die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu unterwerfen. 
Eine Länderexpertenkonferenz zur innerösterreichischen Umsetzung erarbeitete ein kooperatives Verfahren zur Prüfung und Weiterverfolgung von EU-Initiativen vor dem Hintergrund der geforderten Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. Die Frage der Einbindung des Bundesrates im Verfahren zur Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitskontrolle ist Gegenstand weiterer Gespräche.
3. Besondere thematische Herausforderungen
3.1. Energiepolitik

Viele aktuelle Probleme der Gemeinschaft, z.B. der Klimawandel oder die steigende Zahl der Naturkatastrophen, sind eng mit den Auswirkungen der Energie- und Umweltpolitik verbunden. Die wesentlichen Ziele, welche der EU im Bezug auf ihre Energiepolitik verfolgt, sind die Schaffung bzw. Vollendung des Energiebinnenmarktes, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit und die nachhaltige Energienutzung. 

Um diese Ziele zu erreichen, hat der Europäische Rat im Frühjahr 2007 ein Energie- und Klimapaket verabschiedet. Die Hauptpunkte, welche von den Mitgliedstaaten bis 2020 erfüllt werden sollen, sind: 20% Reduzierung der Treibhausgase, 20% Steigerung der Energieeffizienz, 20% Abdeckung des Energiebedarfs durch erneuerbare Energien, Steigerung der Biokraftstoffe von 1% auf 10%, Förderung von umweltschonenden CSS Technologien.
Das Programm, welches diese Ziele nachhaltig unterstützen soll, ist „Intelligente Energie Europa 2007-2013“. Es fördert die Verwirklichung der allgemeinen Ziele des Umweltschutzes, der Versorgungssicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit. Die Fördermittel betragen 730 Mio. Euro für den Zeitraum 2007-2013. Die Förderquote liegt bei 75%.
Nicht zuletzt im Sinne der „Erneuerten EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung“ gilt es, Ergebnisse in der Energie- und Ressourcenforschung in die Fertigung überzuleiten, durch die Realisierung von Pilot- und Demonstrationsprojekten neuartige oder wesentlich verbesserte Technologien bzw. innovative Anwendungen zu erproben und einzuführen und damit eine verbesserte Diffusion sicherzustellen. 
Das Land Tirol verfolgt eine Reihe an Strategien, um erfolgreich eine effizientere und nachhaltigere Nutzung der Energie zu fördern. Gerade Stromblackouts und Erdgaslieferblockaden werfen immer wieder ein negatives Licht auf den europäischen Energiemarkt. Es wird daher seitens Tirols eine möglichst große Energieunabhängigkeit angestrebt. Das Bundesland soll möglichst energieautark werden. Je mehr erneuerbare Energiequellen erschlossen werden, desto unabhängiger kann Tirol von spezifischen Ereignissen und Lieferanten werden. Ein wichtiger Schritt zur weiteren Unterstützung der erneuerbaren Energien war die Eröffnung des Zentrums für erneuerbare Energien in Schwaz im Februar 2007.
In dem von der Europäischen Kommission im September 2007 vorgeschlagenen dritten Legislativpaket zum Energiebinnenmarkt ist das „ownership unbundling“ vorgesehen, d.h. eine eigentumsrechtliche Entflechtung von Stromproduktion und Übertragungsnetzen, wodurch die Kommission den Markt weiter öffnen möchte. Eine große Anzahl von Mitgliedsstaaten und auch alle österreichischen Länder, die ich für diese Problematik erfolgreich sensibilisieren konnte, sprechen sich gegen diese geplante eigentumsrechtliche Entflechtung aus. Nach unserer gemeinsamen Ansicht sollte die Sicherung einer nachhaltigen und leistbaren Versorgung als prioritäre Zielsetzung fixiert werden, was mit dem ownership unbundling nicht erreicht würde.
3.2. KMU-Politik 
Seit 2005 gilt eine neue und günstigere Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen. Ziel der neuen Definition ist eine höhere Wirksamkeit der Programme und politischen Maßnahmen zugunsten von KMU. Seit Ende 2006 ist im Rahmen der KMU-Verordnung der EU auch die Förderung von Betrieben möglich, die in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind. 
Im Jahr 2006 wurden außerdem ein neuer Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation und neue Leitlinien für staatliche Beihilfen zur Förderung von Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen veröffentlicht. Im kommenden Jahr soll eine neue Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung in Kraft treten, die neben KMU- und Regionalbeihilfen auch Bestimmungen zu Umweltschutz-, Risikokapital-, Forschungs- und Entwicklungs- und Ausbildungsbeihilfen enthält. Notifiziert werden müssen nur mehr Förderungsmaßnahmen, die nicht unter die Bestimmungen dieser neuen „Super-Gruppenfreistellungsverordnung“ fallen. Weiters sind neue Leitlinien für staatliche Umweltschutzbeihilfen in Ausarbeitung.
Im Interesse der vielen Tiroler KMU konnte erreicht werden, dass durch die neue De-minimis-Verordnung die zulässige Gesamtsumme der staatlichen Beihilfen verdoppelt und der Anwendungsbereich ausgeweitet wurde. Der De-minimis-Höchstbetrag, den ein Unternehmen im Zeitraum von drei Steuerjahren erhalten kann, beträgt nun 200.000 Euro. Die Ausweitung des Anwendungsbereiches betrifft in erster Linie Unternehmen, die in der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind. Diese können unter bestimmten Bedingungen auch De-minimis-Beihilfen erhalten. Ähnliches gilt für Betriebe, die dem Verkehrssektor angehören.

Das neue Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007–2013) ist mit 3,6 Mrd. Euro dotiert und verfolgt folgende Maßnahmen: Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, insbesondere der KMU und aller Formen von Innovationen, einschließlich der Öko-Innovationen; Beschleunigung der Entwicklung einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und innovativen Informationsgesellschaft; Verbesserung der Energieeffizienz und der Nutzung neuer und erneuerbarer Energiequellen.
Die im Jahr 2005 von den Ländern der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino gemeinsam unterzeichnete EU-Charta für KMU wird durch das „Wirtschaftsprogramm – Arbeitsmarktprogramm Tirol 2010“ zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Tiroler Wirtschaft und für eine nachhaltige Sicherung von hohen realen Einkommen bei gleichzeitig hohen Sozial- und Umweltstandards umgesetzt. 
Im Jahr 2007 wurden im Rahmen der Umsetzung der EU-Charta auch das Zentrum für Erneuerbare Energien und die Unternehmerakademie in Schwaz als entsprechende zentrale Einrichtung für die Europaregion gegründet. Wirtschaftslandesrat Bodner (Tirol) und Wirtschaftslandesrat Frick (Südtirol) präsentierten gemeinsam bei der EU-KMU-Chartakonferenz im Juni 2007 in Berlin die Umsetzung der Charta in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. In der Folge wurde Tirol von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Unternehmenspolitik, eingeladen, eine internationale Arbeitsgruppe zur Förderung von grenzüberschreitenden Kooperationen für die Umsetzung der KMU-Charta der EU zu bilden.
Am 19. November haben sich Edmund Stoiber, Kommissionspräsident José Manuel Barroso und Vizepräsident Günter Verheugen auf die Mitglieder der Hochrangigen Gruppe zum Abbau unnötiger Verwaltungslasten geeinigt und den Startschuss für die Arbeit dieser 15-köpfigen Expertengruppe unter dem Vorsitz Stoibers gegeben. Sie soll die EU-Kommission bei der Umsetzung ihres Aktionsprogramms zur Verringerung der durch EU-Regelungen entstehenden Verwaltungslasten unterstützen. Ziel dieses ehrgeizigen Programms, das im Januar vorgestellt und im März vom Europäischen Rat bestätigt wurde, ist ein Abbau des rechtlich bedingten Verwaltungsaufwands europäischer Unternehmen um 25% bis 2012.
Schließlich wurde mit Frau Elisabeth Felder eine der Tiroler Paradeunternehmerinnen in das "Strategic Advisory Board on Competitiveness and Innovation", ein neues einflussreiches Beratungsgremium der Europäischen Kommission, berufen. Frau Felder vertritt Österreich auch in der „Enterprise Policy Group“ für spezifische KMU-Fragen.
Das 7. Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung bringt im Vergleich zum vorhergehenden eine Erhöhung der Förderquote von 50% auf 75%, den Verzicht auf umfassende Haf​tungsregelungen und Bankgarantien sowie eine generelle Vereinfachung und Beschleunigung der Abwicklung und damit insgesamt wesentliche Verbesserungen für einreichende KMU. Im budgetär wichtigsten Bereich des 7. Rahmenprogramms, dem Programm „Zusammenarbeit“ (ca. 32 Mrd. Euro Fördervolumen), sollen KMU einen Förderungsanteil von zumindest 15% erhalten. Zusätzlich werden technologische Themen, die für KMU von besonderem Interesse sind, in den Arbeitsprogrammen und Ausschreibungen besonders hervorgehoben.
Der Exportanteil von Tiroler Betrieben hat sich seit dem EU-Beitritt auf 41% verdreifacht und liegt damit über der gesamtösterreichischen Exportquote. Das Außenhandelsvolumen weist ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 12% auf und übersteigt bereits die Zehn-Millionen-Euro-Grenze. 
Der Handwerks- und Gewerbesektor nimmt ein Drittel der Exportgeschäfte ein. Hauptmärkte Tirols im Ausland sind Deutschland (28%), Italien (13%) und die Schweiz (10%). Tirols Exporte gehen heute bereits zu rund 8% in die osteuropäischen Länder, wobei in den kommenden Jahren von überdurchschnittlichen Wachstumsraten ausgegangen werden kann.
Als Beispiel einer erfolgreichen Entwicklung seit dem Beitritt zur EU kann die österreichische bzw. die Tiroler Lebensmittelindustrie genannt werden, die Sorge vor dem Beitritt zur EU hatten. Seit dem Beitritt steigerten sich jedoch die österreichischen Lebensmittelexporte der ursprünglich wettbewerbsrechtlich recht geschützt agierenden Branche um durchschnittlich 12% pro Jahr. Mittlerweile wird mehr exportiert als importiert. 
Tirol hat sich nicht nur zu einem guten Wirtschafts-, sondern auch zu einem relevanten Wissenschaftsstandort entwickelt. Diese positive Entwicklung konnte nicht zuletzt durch Initiativen wie die Schaffung der Tiroler Zukunftsstiftung, die 2007 ihr zehnjähriges Bestehen feierte, erreicht werden. Mit gezieltem Standortmarketing und gezielter Wirtschaftsförderung, den Betriebsgründungs- und Ansiedlungsinitiativen sowie der Clusterstrategie konnten für Tirol große Erfolge verbucht werden.
3.3. EU-Wettbewerbsrecht

Ich bin sehr froh, dass wir erreichen konnten, dass der freie Wettbewerb im EU-Reformvertrag nicht quasi "heilig gesprochen" wurde, sondern vielmehr eine bessere Berücksichtigung der Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Bezug auf die Dienste von allgemeinem Interesse nun sichergestellt ist. Auf österreichisches Betreiben hin wurde dem Reformvertrag ein eigenes Protokoll über die Dienste von allgemeinem Interesse beigefügt und den Mitgliedstaaten, Regionen und Gemeinden ausdrücklich ein weiter Ermessensspielraum eröffnet, wie Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse auf eine den Bedürfnissen der Nutzer entsprechende Weise zu erbringen, in Auftrag zu geben und zu organisieren sind. Dabei sind auch die Verschiedenartigkeit der jeweiligen Dienstleistungen und die Unterschiede bei den Bedürfnissen und Präferenzen der Nutzer, die aus unterschiedlichen geographischen, sozialen oder kulturellen Gegebenheiten herrühren, Bedacht zu nehmen und ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und Förderung des universellen Zugangs und der Nutzerrechte zu garantieren. Gleichzeitig wird klar gestellt, dass die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, nichtwirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse zu erbringen, in Auftrag zu geben und zu organisieren, nicht angerührt wird.

In Bezug auf Regionalbeihilfen wurde auf Basis der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit Regionaler Zielsetzung 2007-2013 eine Gruppenfreistellungsverordnung für regionale Investitionsbeihilfen erlassen. Diese Gruppenfreistellungsverordnung ermöglicht eine wesentlich erleichterte Abwicklung von Förderungsmaßnahmen für die nationalen Regionalförderungsgebiete (Osttirol). Maßnahmen, die auch die Förderung von Großunternehmen vorsehen, mussten bisher immer notifiziert werden. Die Gruppenfreistellungsverordnung ermöglicht unter Einhaltung bestimmter Bedingungen in Osttirol eine Förderung im Ausmaß von bis zu 15% von Großunternehmen. Bei mittleren Unternehmen beträgt der Höchstsatz 25%, bei kleinen Unternehmen 35%.

3.4. EU-Agrarpolitik und Entwicklung des ländlichen Raums

Das österreichische Programm zum ELER, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 2007-2013, wurde Ende 2007 von der EU angenommen. Für Tirol besonders bedeutend sind in diesem Programm die Agrarumweltmaßnahmen und die Maßnahmen für die benachteiligten Gebiete in der Schwerpunktachse 2. Die Schwerpunktachse 1 enthält Bilddungsmaßnahmen und Investitionsmaßnahmen, die Schwerpunktachse 3 Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und zur Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft. Neu ist die Einbindung des Leader-Konzeptes in dieses Programm in der Schwerpunktachse 4, wobei aber Maßnahmen in Verbindung mit Leader über alle Achsen möglich sind. Die Leaderachse dient weiterhin der Unterstützung von gemeinde- und sektorenübergreifenden Entwicklungsansätzen, wenngleich dieses Anliegen strukturell nun dem agrarpolitischen Bereich zugeschlagen wurde. Gefördert werden innovative, zukunftsorientierte Initiativen und Projekte in ländlichen Regionen. Die starke Einbindung der lokalen Bevölkerung, die an der Erarbeitung eines eigenständigen Entwicklungsplanes für die Region mitgewirkt hat, ist das Besondere an diesem Programm. Die definitive Auswahl aus jenen acht Tiroler Regionen, die sich für den Leader-Status beworben haben, erfolgt demnächst.

Aus dem ELER stehen für Tirol insgesamt rund 385 Mio. Euro bereit. Die darin enthaltenen EU-Mittel für die Achse LEADER Tirol belaufen sich auf 16 Mio. Euro.
Der aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) für Tirol zur Verfügung stehende Betrag – also jene EU-Mittel, die für Direktzahlungen bzw. Betriebsprämien an Landwirte ausgegeben werden – umfasst 220 Mio. Euro.
Im November 2007 wurden von der Europäischen Kommission erste Überlegungen zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU vorgestellt. Tituliert als „Gesundheitscheck“ der EU-Agrarpolitik, haben sie zum Ziel, die für die Landwirtschaft zur Verfügung stehenden Mittel besser einzusetzen. Unter anderem sollen die Subventionen an die größten europäischen Agrarbetriebe reduziert und die Gelder statt dessen für Projekte der ländlichen Entwicklung genutzt werden. Aus Tiroler Sicht steht in dieser Diskussion im Vordergrund, die Milchquoten aufrecht zu erhalten, um die Berglandwirtschaft abzusichern.
3.5. EU-Strukturpolitik und Regionalförderungen

Jänner 2007 war Beginn der neuen EU-Strukturfondsperiode und damit auch Beginn einer Reihe von EU-Förderprogrammen, die für Tirol inhaltlich und finanziell von großer Bedeutung sind. Es sind dies vor allem die Programme „Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit Tirols“ sowie „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg IVA Österreich-Italien und Interreg IVA Österreich-Deutschland). Tirol wird sich auch an den neuen transnationalen und interregionalen Programmen Interreg IVB und IVC beteiligen.

Im Rahmen des EU-Regionalförderprogramms „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (Nachfolge des „Ziel-2-Programms“) stehen Tirol insgesamt 34,8 Mio. Euro an Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung. Das Programm fördert Projekte aus den zwei definierten Prioritätsachsen „Innovation, Kooperation und wissensbasierte Wirtschaft“ sowie „Attraktivität der Regionen als Standortfaktor“. 

Die beiden grenzüberschreitenden Interreg-IVA-Programme sind mit 9,8 Mio. Euro (Tirolanteil für Österreich-Deutschland) bzw. 11,5 Mio. Euro EU-Mittel (Tirolanteil für Österreich-Italien) ebenfalls aus EFRE-Mitteln dotiert. Inhaltlich umfasst das Programm zur territorialen Zusammenarbeit Österreich-Bayern die Prioritäten „Wissensbasierte und wettbewerbsfähige Gesellschaft durch Innovation und Kooperation“ sowie „Attraktiver Lebensraum durch nachhaltige Entwicklung der Regionen und Integration“. Das Programm zur territorialen Zusammenarbeit Österreich-Italien verfolgt die zwei Prioritäten „Wirtschaftliche Beziehungen und Wettbewerbsfähigkeit“ sowie „Raum und Nachhaltigkeit“. 

Für alle Programme gilt, dass vorrangig innovative Projekte mit Impuls- und Synergiewirkungen für die betreffenden Regionen unterstützt werden. 

Die europäischen Berggebiete und damit auch Tirol waren und sind Räume, die angesichts ihrer Sensibilität hohe Anforderungen stellen. Ich habe mich erfolgreich dafür eingesetzt, dass diesen Bedürfnissen bestmöglich Rechnung getragen wird. So werden die Berggebiete der EU in den Jahren 2007-2013 speziell von der Kohäsionspolitik der EU profitieren. Die neuen Verordnungen – wie nun auch primärrechtlich der EU-Reformvertrag - sehen vor, dass bei der Planung, Umsetzung und Überwachung von Strukturmaßnahmen den Bedürfnissen vor allem von Berggebieten, die aus naturbedingten oder geographischen Gründen benachteiligt sind, besonders Rechnung zu tragen ist. Durch die Intensivierung von Maßnahmen sollen diese Gebiete bei der Bewältigung ihrer besonderen Probleme unterstützt werden. Sowohl als Präsidiumsmitglied im AdR als auch im Rahmen meiner Kontakte zu den Mitgliedern der Europäischen Kommission setze ich mich stets vehement dafür ein, dass die schwierigen Existenzbedingungen der Menschen und der Wirtschaft im Alpenraum spezielle Berücksichtigung bei Entscheidungen auf europäischer Ebene finden. Dies gilt natürlich auch für die bereits beginnende Diskussion zur Regionalpolitik der nächsten Strukturfondsperiode ab 2013, die verstärkt mit den Herausforderungen Migration, Demographie, Klimaschutz und Energiesicherheit verbunden sein wird. Tirol muss und wird sich in diese Diskussion einbringen und bereitet so schon jetzt die Basis für eine erfolgreiche künftige Regionalpolitik vor.
Ergänzend ist festzuhalten, dass ebenfalls mit Jänner 2007 vier Förderprogramme aus den Bereichen Kultur, Jugend, Bildung und Bürgerbeteiligung an den Start gegangen sind, für welche in den Jahren 2007-2013 insgesamt 8,5 Mrd. Euro zur Verfügung stehen. Das Paket „Lebenslanges Lernen“ wird mit 6,97 Mrd. Euro dotiert. Für das Programm „Jugend in Aktion“ stehen 885 Mio. Euro zur Verfügung. Das insgesamt mit 214 Mio. Euro dotierte Programm „Europa für BürgerInnen“ umfasst auch die europäischen Städtepartnerschaftsförderungen. Traditionell stark ist die Beteiligung von Tiroler Forschungseinrichtungen an den EU-Forschungsrahmenprogrammen, deren 7. Auflage mit 50,5 Mrd. Euro ebenso mit Jänner 2007 für sieben Jahre gestartet wurde. Mit 400 Mio. Euro gut dotiert ist auch das neue EU-weite Programm „Kultur 2007“. 

3.6. Neuausrichtung der Lissabon-Strategie und Beschäftigungspolitik
Der neuen EU-Strukturfondsperiode liegt eine wesentliche Neuausrichtung der Kohäsionspolitik zugrunde. In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt primär auf dem Ziel der Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhaltes, nunmehr steht das Ziel der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt. Die Neuausrichtung konzentriert sich dabei auf die überarbeitete „Lissabon-Agenda“, zu deren Umsetzung die Kohäsionspolitik als Schlüsselinstrument gilt. Dies bedeutet, dass der Fokus der neuen Programme auf den in der Lissabon-Strategie festgelegten Prioritäten „nachhaltiges Wachstum“, „Wettbewerbsfähigkeit“ und „Beschäftigung“ liegt. 
Mit dem gesamtösterreichischen operationellen Programm zum ESF (Europäischer Sozialfonds) ergeben sich in der neuen Programmperiode für das Land Tirol Ansatzpunkte auch im Hinblick auf die eigenen arbeitsmarktpolitischen Schwerpunktsetzungen. Für Österreich stehen dabei insgesamt 524 Mio. Euro, davon für Tirol 19,5 Mio. Euro bzw. 4,37 Mio. Euro, die über das Arbeitsmarktservice bzw. über das Bundessozialamt ausgeschüttet werden, zur Verfügung.
Die grenzüberschreitende Arbeitsmarkt-Partnerschaft für Tirol, Südtirol und Graubünden „Eures TransTirolia“ besteht nun seit zehn Jahren. Dieses Arbeitsvermittlungssystem, in das auch die Sozialpartner eingebunden sind, verfolgt das Ziel, die Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten in einer der Partnerregionen zu verbessern. Speziell ausgebildete Eures-BeraterInnen stehen Arbeitnehmern und Arbeitgebern informierend zur Seite. EURES interalp fördert die grenzüberschreitende Mobilität von bayrischen und österreichischen ArbeitnehmerInnen. In den Grenzregionen informieren auch hier Eures-BeraterInnen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Nachbarland – ein Service, der sehr gut angenommen wird.
Im EU-Haushalt 2008 werden erstmals wachstums- und beschäftigungsfördernde Maßnahmen den größten Anteil der Verpflichtungsermächtigungen ausmachen. Diese Zunahme zeugt von der Entschlossenheit, die in der Lissabon-Strategie gesetzten Zielvorgaben zu erreichen.

3.7. EU-Verkehrspolitik
Das sektorale Fahrverbot soll den Transport bestimmter Güter auf der Inntalautobahn und in Gebieten mit besonders hoher Luftbelastung verhindern. Zwar hat der EuGH das sektorale Fahrverbot aufgehoben, aber gleichzeitig ausgesprochen, dass ein Fahrverbot und damit eine Beschränkung der Warenverkehrsfreiheit aus Umweltgesichtspunkten durchaus gerechtfertigt sein können. Der EuGH verlangt allerdings eine strenge Alternativenprüfung und Folgenabschätzung. Eine erneute Prüfung der EU-Kommission im Jahr 2007 ergab für das Tiroler Transitpaket einige zu berücksichtigende Punkte. Zum einen muss eindeutig dargelegt werden, dass weniger einschränkende Alternativen in vollem Umfang untersucht und ausgeschöpft wurden. Ständige Geschwindigkeitsbeschränkungen wären für die Luft die wirksamste Maßnahme, ein sektorales Fahrverbot würde nach Ansicht des EuGH nur eine geringere Reduktion bringen. Außerdem müsse Tirol ausreichend belegen, dass genügend Alternativkapazitäten auf der Bahn für ca. 200.000 LKW vorhanden sind. Zudem darf nach Ansicht des EuGH der Übergangszeitraum der Verordnung nicht zu kurz sein. Tirol arbeitet derzeit gemeinsam mit dem Verkehrsministerium und unter Einbeziehung der zuständigen Kommissionsdienststellen hart an einer raschen EU-konformen Regelung. 
Gemäß der neuen Wegekostenrichtlinie hat die EU-Kommission ein allgemeingültiges, transparentes und nachvollziehbares Modell zur Bewertung der externen Kosten vorzulegen, das in einen Richtlinienvorschlag einfließen soll. Aus Tiroler Sicht besonders hervorzuheben ist, dass die Staats- und Regierungschefs der EU in ihren Schlussfolgerungen vom 19. Feber 2007 die Notwendigkeit eines effizienten und nachhaltigen europäischen Verkehrssystems ausdrücklich betonten. Sie forderten die Kommission auf, bis spätestens Ende Juni 2008 ein Modell zur Abschätzung der externen Verkehrskosten vorzustellen, das zukünftig als Grundlage für Berechnungen von Infrastrukturgebühren dienen soll. Es soll begleitet werden von einer Analyse über die Folgen der Internalisierung externer Kosten für alle Verkehrssysteme und einen Vorschlag für eine allfällige Anpassung der Eurovignetten-Richtlinie beinhalten. Diese Festlegungen entsprechen der Forderung der Tiroler Landesregierung nach Kostenwahrheit, alle durch den Verkehr auf den Straßen entstehenden Kosten, wie zum Beispiel Umwelt-, Lärm-, Stau- und Gesundheitskosten, in die Mautgebühren einzubeziehen. Seit 30. Oktober 2007 sind alle Stakeholder von der Kommission eingeladen, an dieser kontroversen Debatte teilzunehmen. Zur Vorbereitung eines Modells zur Abschätzung der externen Verkehrskosten wurde ein Konsultationsdokument von Seiten der EK herausgegeben. Hierin wird darauf hingewiesen, dass sowohl der Güter- als auch der Personenverkehr in der EU in den Jahren 2000-2005 stetig gewachsen sind. So nahmen der Güterverkehr pro Jahr um 2,8% und der Personenverkehr um 1,9% zu. Vorgestellt werden fünf verschiedene Methoden zur Schätzung der externen Kosten: Schadens- und Vermeidungskosten, Ersatzmärkte, Zahlungswille und Bahnkosten. Darüber hinaus werden weitere Werkzeuge mit eingerechnet: geringe Marginalkosten, Gebrauch von marktbasierenden Instrumenten sowie Steuern und Kapital, Verkehrsüberlastung, Luftverschmutzung, Klimawandel, Unfälle und Lärm. 
Am 18. Oktober 2007 verabschiedete die Europäische Kommission eine Reihe von Maßnahmen, die den Güterverkehr in der Union effizienter und nachhaltiger machen und darüber hinaus dazu dienen sollen, Kosten, Zeit und Energie zu sparen. Das neue Maßnahmenpaket umfasst Vorschläge zur Verbesserung der Logistik, zu einem am Güterverkehr orientierten Bahnnetz und zur europäischen Hafenpolitik sowie zwei Arbeitspapiere zum europäischen Meeresraum ohne Grenzen und zu Hochgeschwindigkeitsseewegen. Nach Jacques Barrot, Vizepräsident der Kommission und zuständig für Verkehrsfragen, braucht Europa leistungsfähige und integrierte Verkehrsalternativen, die zugleich die Umwelt schonen und den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen, damit der Verkehr auf Schienen-, See- und Binnenschifffahrtswegen unter dem Aspekt der Komodalität attraktiver und wettbewerbsfähiger wird. Zwischen 2000 und 2020 würde der Güterverkehr um 50% zunehmen, dieser verursacht wiederum ein Viertel an der Gesamtmenge der CO² Emissionen. Die Europäische Kommission fordert daher, dass Lösungen für die Probleme der Verkehrsüberlastung, des Klimawandels, der Energieversorgung und der Sicherheit gefunden werden. Von der Kommission befürwortet werden außerdem sog. „grüne Korridore“. Das sind verschiedene Verkehrsträger, die miteinander kombiniert werden, um eine integrierte und umweltfreundliche Güterbeförderung von Tür zu Tür zu gewährleisten. 
Am 10. Juli 2007 haben Österreich und Italien ein Kooperationsabkommen („Memorandum of Understanding“) unterzeichnet, in welchem festgelegt wurde, dass sich Österreich und Italien verpflichten, jeweils ein Drittel des Brenner-Basistunnels zu finanzieren und die Fertigstellung bis 2022 zu gewährleisten. Seitens der EU wurde in Aussicht gestellt, bis zu ein Drittel der Gesamtkosten zu übernehmen. Eine fixe Zusage zur Mitfinanzierung seitens der EU konnte bislang für den Erkundungsstollen erzielt werden. Nach derzeitigem Planungsstand soll dieser bis 2012 fertig gestellt werden. Der Ausbau der Gesamtachse Berlin-Verona/Mailand-Bologna-Neapel-Messina-Palermo soll schrittweise erfolgen, um so bestimmte Streckenabschnitte dem Verkehr zur Verfügung zu stellen und eine dauernde Überlastung auf dieser Strecke durch eine Sperrung zu vermeiden. Außerdem wird durch diese Vorgangsweise gewährleistet, dass bereits fertig gestellte Streckenabschnitte befahren werden können und folglich die hohen Investitionen nicht unnötig lange ungenutzt bleiben, während sich andere in der Planungs- und Realisierungsphase befinden. Die derzeitige Reisedauer von Innsbruck nach Bozen beträgt rund zwei Stunden, nach Fertigstellung des Tunnels wird diese auf 50 Minuten verkürzt.

Die neue und für Tirol günstige TEN-Finanzierungsverordnung sieht vor, dass bis zu 30% der zuschussfähigen Kosten für grenzüberschreitende Abschnitte von der EU kofinanziert werden können. Am 15. Juli 2007 wurde ein umfangreiches Ansuchen für eine europäische Finanzierung in der Höhe von 847 Mio. Euro für 2007-2013 eingereicht. Die Europäische Kommission will den BBT bis 2013 mit 786 Mio. Euro fördern. 592,65 Mio. Euro entfallen auf den Bau selbst, 193,35 Mio. Euro auf notwendige Studien. Zusätzliche Fördermittel sind für die Zulaufstrecken vorgesehen. Insgesamt erwartet Österreich von der EU bis 2020 einen Beitrag von 1,904 Mio. Euro für dieses Projekt. 
Für das TEN-Projekt 1, das den Brenner-Basistunnel sowie die Zulaufstrecken Nord und Süd beinhaltet, wurde Karel van Miert als Koordinator eingesetzt. Im Juli 2007 veröffentlichte Karel van Miert seinen zweiten Tätigkeitsbericht, der sehr positiv für das Vorhaben BBT ausfiel. Der Zeitraum seit Frühjahr 2007 wurde von allen Beteiligten, sowohl den Regierungen als auch der BBT SE, dafür genützt, das Projekt intensiv voranzubringen. Wie schon in seinem ersten Bericht weist van Miert darauf hin, dass auch die Zulaufstrecken bis zur Fertigstellung des BBT verwirklicht werden müssen. Außerdem konnte ein bedeutender Durchbruch mit dem geplanten Beginn der Arbeiten am BBT im zweiten Halbjahr 2009 erreicht werden. Dieses europäische Vorhaben kann in enger Zusammenarbeit aller beteiligten Partner bis 2022 in die Tat umgesetzt werden.

Um einen verzugslosen Fortschritt des Gesamtprojektes BBT zu gewährleisten, sind laut van Miert eine aktualisierte Verkehrsuntersuchung, Studien zu den Einnahmen, zur Querfinanzierung, eine exakte Kostenkalkulation und die Erarbeitung eines Konzessions- und Finanzierungsmodells von großer Bedeutung. Darüber hinaus schlägt van Miert eine einzige Infrastrukturgesellschaft für den Abschnitt Verona – München in Form einer europäischen Aktiengesellschaft vor, um den Erhalt des Brenner-Basistunnels und seiner Zulaufstrecken zu gewährleisten. Von der Europäischen Kommission wird eine Exekutivagentur eingerichtet, welche technische und administrative Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der dem TEN-V gewährten Kofinanzierungen übertragen werden. Die Agentur, an der die Europäische Investitionsbank mitwirken wird, bietet den Projektträgern künftig die Möglichkeit, eine Koordinierung mit den Finanzierungen aus anderen europäischen Fonds vorzunehmen. Darüber hinaus wird eine Lenkungsgruppe eingerichtet, um zu evaluieren, auf welche Weise die transeuropäischen Verkehrs-, Energie- und Telekommunikationsnetze in Hinkunft besser zum europäischen Wirtschaftswachstum beitragen können. 
Absolut notwendig ist schließlich, dass bis zur Errichtung des BBT durch verkehrspolitische Maßnahmen ein Umlagerungseffekt des Güterverkehrs stattfinden wird und der BBT dadurch jedenfalls die in den nächsten Jahren zu erwartenden Steigerungsraten an Güterverkehr aufnehmen kann. Die erwähnten begleitenden politischen Maßnahmen werden, sobald der Tunnel in Bau ist, eingeleitet, sodass sie in etwa zehn Jahren bei Fertigstellung greifen.
Karel van Miert stellte anlässlich des Besuchs vom 25./26. September 2007 in Tirol die Erfüllung der beiden Voraussetzungen (Kooperationsabkommen und Information der Bevölkerung) als sehr positiv fest. Außerdem wird die Gründung der „Brenner Korridor Plattform“ von ihm als ein weiterer Schritt zur Optimierung des Projekts angesehen. 

4. Tirol im Ausschuss der Regionen
Die Mitarbeit Tirols in den Fachkommissionen des AdR konzentriert sich auf die Kohäsionspolitik  und die nachhaltige Entwicklung. 

Bei den insgesamt fünf Plenartagungen standen zahlreiche für Tirol wichtige Themen auf der Tagesordnung: territorialer Zusammenhalt, städtische Dimension der Kohäsionspolitik, Tourismus, Verkehrspolitik, EU-Reform, Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, Migration und Jugend, Klimawandel, Energieversorgung sowie die Erweiterungspolitik der EU. Zur Wahrung Tiroler Interessen habe ich mit Erfolg zahlreiche Änderungsanträge eingebracht. Mein „standing“ als AdR-Vizepräsident und österreichischer Delegationsleiter sowie unsere guten Netzwerke und Beziehungen auf allen Ebenen waren dabei sehr dienlich. Ohne erheblichen Zeitaufwand für Verhandlungen und Sitzungsteilnahmen wären solche Ergebnisse auf europäischer Ebene nicht möglich.
Insgesamt ist es dem AdR gelungen, seine Position in den wichtigen Zukunftsfragen der EU zu stärken. Die interinstitutionellen Kontakte zur Unterstützung der beratenden Arbeit konnten quantitativ wie qualitativ erheblich ausgebaut werden. 

Um die begrenzten Ressourcen des AdR effizient einzusetzen, ist es wichtig, Themen festzulegen, die für den Aufbau langfristigen internen Fachwissens geeignet sind, insbesondere grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Umsetzung der Strukturfondsprogramme, Städtepolitik. Die Auswahl der politischen Prioritäten ermöglicht es dem AdR, auf Grundlage mehrjähriger Konzepte zu agieren und dadurch auch die strategische Zusammenarbeit und Koordinierung mit anderen regionalen Interessensträgern zu intensivieren. Zudem ist der AdR durch die neuen Schwerpunktsetzungen der Europäischen Kommission in verschiedene Aktivitäten - wie z.B. die Debatte über die Umsetzung der Lissabon-Agenda auf regionaler und lokaler Ebene und die Folgenabschätzung im Vorfeld - bestens eingebunden.

Die Länder des Alpenraumes haben sich unter der Ägide Tirols zur Interregionalen Gruppe Alpenraum zusammengefunden, um in den AdR-Gremien zu Themen, die spezifische Interessen der Berggebiete betreffen, mit einer Stimme zu sprechen. Die Länder und Regionen des Alpenraumes profitieren so von dem in der Arge Alp schon lange vor dem EU-Beitritt aufgebauten Beziehungsgeflecht. Dieser Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Netzwerken, die sich erst zusammenfinden müssen, ist gerade auf europäischer Ebene zur Unterstützung spezifischer Tiroler Interessen sehr nützlich. Mit geschickten transregionalen Absprachen werden Interessensgegensätze und Abhängigkeiten zwischen Mitgliedstaaten bzw. alpenfernen Regionen strategisch genutzt. 

5. Tirol im Europarat

Im 47 Staaten umfassenden Europarat widmet sich insbesondere der Kongress der Gemeinden und Regionen (KGRE) Anliegen und Problemstellungen lokaler und regionaler Gebietskörperschaften. Aufgrund der steigenden Zahl an Regionen mit Legislativbefugnissen in den letzten Jahren ist die Stellung des KGRE stets einflussreicher geworden. So wurden bei der 14. Plenartagung des KGRE vom 30. Mai bis 1. Juni 2007 insbesondere folgende Themen behandelt: Klimawandel, Demokratie, interkultureller Dialog, lokale Selbstverwaltung, Türkei und ihre lokale Selbstverwaltung, Menschenhandel und Abfallmanagement. Außerdem wurden die vom Ministerkomitee am 2. Mai 2007 verabschiedeten neuen statutarischen Entschließungen und die neue Charta des Kongresses der Gemeinden und Regionen diskutiert. Ziel der statutarischen Entschließung ist es, die Rolle der Gemeinden und Regionen im institutionellen Rahmen des Europarates zu festigen und zu stärken. Festgeschrieben wird, dass der Kongress näher mit dem Ausschuss der Regionen der EU sowie den nationalen Verbänden zusammenarbeiten wird. Zur Bündelung der regionalen Kräfte und zur Nutzung von Synergien habe ich mich für eine verstärkte Zusammenarbeit des KGRE mit dem AdR eingesetzt, weshalb nun regelmäßige Kontakttreffen der beiden großen europäischen Regionalinstitutionen stattfinden.
Am 4./5. Oktober 2007 fand im Congress Innsbruck auf Initiative der Vorsitzenden des Kulturausschusses des KGRE, Frau Bürgermeisterin Hilde Zach, ein großes Symposium des KGRE zum Thema „Erbe und Moderne“ statt. 
6. Alpenkonvention

Ziel der Alpenkonvention ist die Erhaltung und nachhaltige Entwicklung der Alpen durch eine sektorübergreifende, ganzheitliche Politik. Die Vertragsparteien verpflichteten sich, eine umweltfreundliche Nutzung des gesamten Alpenraumes – also eine ausgewogene Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem – zu gewährleisten. Heute sind die Aufgaben, die sich die Alpenkonvention gestellt hat, wichtiger denn je. Die Alpen sind in Folge fortschreitender Globalisierung durch tief greifende strukturelle, kulturelle und ökologische Veränderungen gekennzeichnet. Die Alpenkonvention stellt dem einen verbindlichen Rechtsrahmen gegenüber, in dem umfassende und alpenweite Antworten auf die erheblichen Herausforderungen erarbeitet werden. Die im „Mehrjährigen Arbeitsprogramm der Alpenkonferenz für die Jahre 2005 – 2010“ enthaltenen Schwerpunktsetzungen Mobilität, Erreichbarkeit, Transitverkehr, Gesellschaft, Kultur, Identität; Tourismus, Freizeit, Sport, Natur, Land- und Forstwirtschaft sowie Kulturlandschaft werden in der laufenden Arbeit aufgegriffen und berücksichtigt. Eventuelle Änderungen des Programms können aufgrund einer Überprüfung zur Halbzeit beschlossen werden. 
Nach Österreich, Deutschland und Liechtenstein haben auch Slowenien und Frankreich sämtliche Protokolle ratifiziert und in Geltung gesetzt. Die Schweiz, Italien und Monaco haben bisher alle Protokolle unterzeichnet, die EU hat die Protokolle Berglandwirtschaft, Bodenschutz, Tourismus und Energie ratifiziert. Die Ratifikation des Verkehrsprotokolls durch die EU ist Tirol ein großes Anliegen und daher bereits mehrfach eingefordert worden. 
Die Präsentation des aktuellen Alpenzustandsberichtes fand am 27. November 2007 im Tirol-Büro in Brüssel statt. Damit gibt es erstmals eine alpenweite Gesamtbetrachtung zum Thema "Verkehr und Mobilität in den Alpen", die von allen Mitgliedern der Alpenkonvention gemeinsam getragen wird.
7. Vertretung der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino in Brüssel 
Das Verbindungsbüro der Europaregion in Brüssel ist ein Beispiel für das ausgezeichnete Funktionieren der interregionalen Zusammenarbeit zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino in Europa und erfreut sich als eingeführte Institution sowohl in Brüssel als auch in den drei Partnerländern breiter Unterstützung und Akzeptanz, was nicht zuletzt zu einem stetigen Fluss von Besuchern aus den verschiedensten Bevölkerungsgruppen und in der Präsenz des Büros bei vielfältigen Anlässen führt. 
Auf politischer bzw. diplomatischer Ebene fanden im Tirol-Büro unter Beisein von LH van Staa Gespräche mit EU-Parlamentariern zum Thema „Aktionsprogramm Luft“ und „Sektorales Fahrverbot“ sowie die Präsentation des ersten Alpenzustandsberichtes statt. Mit Mitgliedern der österreichischen Bundesregierung, dem EU-Parlamentspräsidenten und sonstigen EU-Vertretern wurden zu mehreren Gelegenheiten aktuelle Themen diskutiert. Auch Mitarbeiter der Europäischen Kommission waren mehrmals im Tirol-Büro für Vorträge und Seminare zu Gast. Aus kultureller Sicht sind zu erwähnen etwa die gemeinsam mit Südtirol und dem Trentino durchgeführte Ausstellung „50 years art at the border“ sowie die Vernissagen der Tiroler Künstler Rudi Wach und Helmut Schober.

Darüber hinaus wurde neben Medienkonferenzen zu tirolrelevanten EU-Themen auch aktive Netzwerk-Arbeit geleistet, so etwa als Gastgeber des „AT-Netzwerkes“ mit leitenden Funktionären der Europäischen Kommission.
8. Europainformation

EuropeDirect Tirol, die Europainformation des Landes, ist die Anlaufstelle der Bürger für alle europarelevanten Themen. Sie bietet der Bevölkerung Rat und Information betreffend Rechtsetzung, Politiken, Programme und Finanzierungsmöglichkeiten der EU. Ziel dieser Einrichtung ist es, die Tirolerinnen und Tiroler für die zahlreichen Aufgabenfelder der EU zu sensibilisieren und auf diese Weise das Europabewusstsein zu stärken. Das geschieht durch die Beantwortung von Bürgeranfragen, Beratungen und Diskussionen, die Verbreitung von Informationspublikationen und Dokumentationen im Rahmen von Veranstaltungen, in Schulen, Bezirkshauptmannschaften und Bibliotheken. EuropeDirect wartet und bewirbt auch die Nutzung der europarelevanten Internetseiten der Tiroler Landesregierung und der gemeinsamen Homepage von EuropeDirect Österreich. 

Über Veranstaltungen, Vorträge und die Medien wird der direkte Kontakt mit den Bürgern gesucht und eine individuelle Beratung und Diskussion ermöglicht. „EuropeDirect“ hat gemeinsam mit der Vertretung des Europäischen Parlaments in Wien an der Tiroler Frühjahrsmesse, der Sen-Aktiv, den Regionalmessen in Imst und Osttirol, den Lernfesten in der „Trofana“, der FH Kufstein, der European Researchers’ Night und der Berufs- und Studienmesse in Innsbruck teilgenommen. Den unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen konnten im persönlichen Kontakt für sie nützliche EU-Informationen vermittelt werden. Darüber hinaus wurden gemeinsam mit der Wirtschaftskammer die Tiroler Stationen der Road Shows in Landeck, Innsbruck, Kufstein und Lienz bestritten. Die Veranstaltungen waren zweigeteilt, vormittags machte der Europabus in den Schulen halt und nachmittags im Stadtzentrum. Durch diese Splittung konnten sehr viele Menschen angesprochen und vor allem der Kontakt zur Tiroler Jugend vertieft werden. 

Überaus erfolgreich gestalteten sich auch im Sommer 2007 die Informationsveranstaltungen in diversen öffentlichen Schwimmbädern. Die Tirolerinnen und Tiroler hatten hier in „relaxter“ Atmosphäre ausreichend Zeit, sich zu informieren, die Kinder freuten sich über die verschiedenen Mal- und Bastelaktionen, bei denen Europawissen auf spielerische Weise vermittelt wurde. Die Schwimmbad-Aktion wurde als europaweites „best practice“ Modell auch im AdR präsentiert und stieß auch dort auf großes Interesse. 

Spezielle Nachfrage nach Informationen über Europa besteht von Seiten der Schulen und der Lehrerschaft. Immer mehr Schulen fordern Informationspackages für den Unterricht an. Die EU bietet gerade der Jugend große Chancen im Bereich Bildung und Ausbildung. Das Interesse an EU-Förderungen sowie an Möglichkeiten, im Ausland zu studieren bzw. Praktika zu absolvieren, ist hier besonders groß. Über die Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen werden auch Exkursionen zu den Europäischen Institutionen nach Brüssel und Straßburg finanziell, inhaltlich und logistisch gefördert, was zahlreich in Anspruch genommen wird. 
Der Europatag am 9. Mai 2007 wurde gemeinsam mit Partnern aus Stadt und Land begangen (Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, Abteilungen Raumordnung-Statistik und Sport, Stadt Innsbruck, Vertretung des Europäischen Parlaments, Universität Innsbruck, französisches und italienisches Kulturinstitut) und waren von Jung und Alt gut besucht. 2007 stand der Europatag unter dem Thema „50 Jahre Römische Verträge“.
Die Broschüre „Europaspiel“ wurde aktualisiert zu Schulbeginn versandt. Dieses gemeinsame Interreg-Projekt mit Bozen ist zu einem österreichischen Vorzeigeprojekt geworden: Sämtliche „EuropeDirect“ Stellen Österreichs haben diese Broschüre übernommen und für ihr Land adaptiert und auch von deutschen Bundesländern übernommen. 

Die Europainformation des Landes Tirol ist eine wichtige Erstanlaufstelle für alle EU-Förderungen. Eine eigene Sonderausgabe der „EU-Info“, das von der Europaabteilung viermal jährlich herausgegebene Informationsblatt, zum Thema „EU-Förderungen“ soll interessierten Personen helfen, sich im Dickicht des Förderdschungels zurechtzufinden und abzuklären, ob es eine geeignete EU-Förderung für ihr Anliegen gibt. 
2007 wurde von der Europäischen Kommission das Konzept für eine „Partnerschaft für die Kommunikation über Europa“ erstellt. Im Rahmen ihrer Kommunikationsarbeit soll dabei die Europäische Kommission jährliche Prioritäten auswählen. In der Umsetzung dieser Kommunikationsstrategie werden die Mitgliedstaaten und alle betroffenen Akteure einbezogen, um die Ziele – nämlich die Entwicklung einer europäischen Öffentlichkeit, die Förderung eines aktiven europäischen Bürgersinns und letztlich ein höherer Informationsgrad und Verständnis der Bürger für die Europäische Union - zu erreichen. Im Wege einer interinstitutionellen Vereinbarung sollen der Kommunikationsprozess aller beteiligten EU-Institutionen strukturiert und alle Akteure aufgefordert werden, sich in einem kohärenten und flexiblen institutionellen Rahmen zu engagieren. Endprodukt des Prozesses ist ein gemeinsames jährliches Arbeitsprogramm zu ausgewählten EU-Kommunikationsprioritäten.
Innerhalb des Amtes der Landesregierung wird von der Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen in regelmäßige Abständen der „Arbeitskreis Europa“ einberufen. Ziel dieses Arbeitskreises ist es, zwischen den mit Europafragen befassten Dienststellen des Landes in komprimierter Form relevante Informationen abzugleichen.
Den Bürgerinnen und Bürgern der EU die Bedeutung und den Mehrwert der Europäischen Union näher zu bringen und zu erklären, wird weiterhin ein zentrales Thema und Aufgabe sein, da Akzeptanz und positive Einstellung die Grundpfeiler für erfolgreiches Bestehen und Weiterentwicklung der Union darstellen. 
9. Kaiser-Maximilian-Preis 

Nachdem 2006 keine Preisverleihung stattfand, wurden 2007 ausnahmsweise zwei Preise (sowohl für kommunal- als auch für regionalpolitische Verdienste) verliehen. Die Preisverleihung findet nunmehr am Vorabend des 9. Mai (Europatag) statt. 2007 erhielten Michael Häupl, Präsident des Rates der Gemeinden und Regionen Europas, und Graham Meadows, Generaldirektor für Regionalpolitik der Europäischen Kommission, den Kaiser-Maximilian-Preis.
10. Südtirol und Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino

10.1. Entwicklung der Südtiroler Autonomie

Im Oktober 2007 brachte das Referendum in drei Gemeinden der Provinz Belluno/Region Venetien (Cortina d’Ampezzo, Buchenstein und Colle Santa Lucia) eine klare Mehrheit für den Wechsel zu Südtirol bzw. zur Region Trentino-Südtirol. Um diesen Wechsel tatsächlich vollziehen zu können, müsste nunmehr über Initiative der italienischen Regierung das Parlament in Rom zustimmen, was als größte Hürde angesehen wird. Auch die Landtage von Südtirol und Trentino sowie die Parlamente der Regionen Veneto und Trentino-Südtirol hätten entsprechende Beschlüsse zu fassen, denen jedoch keine bindende Wirkung zukommt. Pariser Vertrag und Autonomiestatut knüpfen an das Bestehen eines bestimmten Gebietes an. Sofern diese allfällige Erweiterung des Gebietes der autonomen Provinzen Auswirkungen auf diese Regelwerke haben sollten, wäre die entsprechende Gesetzesvorlage im römischen Parlament mit Verfassungsmehrheit zu beschließen bzw. ist davon auszugehen, dass auch Österreich aufgrund seiner Schutzfunktion zu befassen wäre.

Die Regierung von Romano Prodi kann sich lediglich auf eine hauchdünne Mehrheit im Parlament stützen, ist daher auf die Unterstützung durch die jeweils drei Südtiroler Abgeordneten in Kammer bzw. Senat angewiesen. Die von Prodi gegenüber der SVP (Südtiroler Volkspartei) im Zuge des Regierungswechsels im Jahr 2006 abgegebenen Zusicherungen hinsichtlich Wahrung, Anpassung und Fortentwicklung der Südtiroler Autonomie wurden eingehalten. Im Oktober 2007 trat über Veranlassung von Silvio Berlusconi die gegen die Südtirolautonomie stark polarisierende und daher von der SVP abgelehnte Südtirol-Koordinatorin Michaela Biancofiore (FI) zurück, zum neuen Koordinator wurde Francesco Nitto Palma bestellt. Diese Rochade rief vielerorts Gerüchte über einen möglichen Wechsel der SVP zu Mitte-Rechts hervor. Dies wurde sowohl von SVP-Obmann Pichler Rolle als auch von Landeshauptmann Durnwalder dementiert, die Unterstützung der Regierung Prodi seitens der SVP mehrfach betont.

Die Südtiroler Abgeordneten in Rom haben im Parlament eine Gesetzesvorlage mit dem Ziel eingebracht, Abänderungen der Autonomie an die Zustimmung des Südtiroler Landtages zu binden und dadurch Südtirol einen Schutz vor deren einseitiger Abänderung zu garantieren. Dieser Entwurf wird derzeit im Verfassungsausschuss in Rom behandelt. Wann diese Vorlage im Parlament beschlossen werden kann, ist auf Grund des für Verfassungsnormen erforderlichen Procedere in der Abgeordnetenkammer sowie im Senat derzeit noch nicht absehbar. Bestrebungen wie im Jahr 2006, die Regionen generell stärker unter staatliche Kontrolle zu bringen - was auch Auswirkungen auf Autonomien mit Sonderstatut haben könnte - waren 2007 nicht feststellbar.
Die für Regionen zuständige Ministerin Lanzillotta hat wiederholt ihre positive Einstellung zur Weiterentwicklung der Autonomie bekundet. Wichtige von den Autonomiekommissionen ausgearbeitete Durchführungsbestimmungen betrafen unter anderem den Übergang des staatlichen Musikkonservatoriums an das Land sowie die Neuregelung des Energiewesens. Nach dem diesbezüglichen Beschluss im römischen Senat vom Februar 2007 werden die Konzessionen der Energiegesellschaften Edison und ENEL statt im Jahr 2020 bereits im Jahr 2010 ablaufen. Dadurch eröffnen sich für Südtirol Möglichkeiten, die Energieversorgung des Landes wieder zu übernehmen. Die diesbezüglichen Verhandlungen laufen, Südtirol hat bereits im Budget 2008 Beträge für den Rückkauf der Konzessionen vorgesehen.

Der Beschluss des österreichischen Nationalrates vom 21.9.2006, in einer neuen österreichischen Bundesverfassung die Schutzfunktion für Südtirol – wenn auch lediglich in der Präambel – festzuschreiben, hatte bekanntlich in Rom zu Irritationen der Regierung und zu vehementen Reaktionen des rechten Oppositionslagers geführt. Unter anderem wurde die Auffassung vertreten, durch die Zugehörigkeit Österreichs und Italiens zur EU sei das aus dem Pariser Abkommen resultierende Vertragsverhältnis einschließlich der von Österreich beanspruchten Schutzfunktion überholt, der Minderheitenschutz werde ausschließlich auf supranationaler Ebene (der EU bzw. der OSZE) garantiert. Insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2007 waren diese Bestrebungen erneut Gegenstand von Diskussionen. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Schutzfunktion Österreichs in den völkerrechtlichen Verträgen gewährleistet ist und eine zusätzliche Verankerung in der österreichischen Bundesverfassung keine rechtlich fassbare Erhöhung des Schutzes der Autonomie mit sich brächte. Sollte jedoch von Seiten Südtirols ein diesbezüglicher Wunsch geäußert werden, werde sich das Bundesland Tirol selbstverständlich für dessen Realisierung einsetzen.

Nach längerer Pause wurde im Oktober 2007 in Wien wiederum ein „Südtirolgespräch“ in Anwesenheit der österreichischen Außenministerin sowie politischen Spitzenvertretern aus Nord- und Südtirol durchgeführt, in dessen Rahmen der Stand der Südtirol-Autonomie sowie damit zusammenhängende Anliegen erörtert wurden. Dabei wurde in Aussicht genommen, diese Gespräche fortan in regelmäßigen zeitlichen Abständen abzuhalten.

Die Sparpolitik der Regierung Prodi, um den italienischen Staatshaushalt zu sanieren und die Verpflichtungen aus dem EU-Stabilitätspakt zu erfüllen, führt immer wieder zu Bewegungen auf dem Sektor der Autonomieentwicklung. Ein lineares Ausgaben-Kürzungsgebot aus Rom würde nicht nur in die autonomen Befugnisse des Landes eingreifen, sondern auch die Finanzregelung zwischen Staat und Provinz und somit eine der Säulen der Autonomie schwer beeinträchtigen. Von Südtiroler Seite wurde daher als Beitrag zur Sanierung des Staatshaushaltes die Übernahme staatlicher Kompetenzen – vor allem Gerichtspersonal, Staatsbauamt, Staatsagenturen und Post - angeboten, wodurch die Autonomie sogar noch erweitert würde. Die diesbezüglichen Verhandlungen verlaufen positiv.

35 Jahre nach Inkrafttreten des 2. Autonomiestatuts will die Südtiroler Volkspartei die letzte Paketmaßnahme umsetzen und hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Toponomastik im Südtiroler Landtag eingebracht. Danach sollen jene Ortsnamen amtlich werden, die bereits im Gesetz, in Katastern oder im Autonomiestatut vorkommen. Für alle übrigen Namen, also Berg-, Flur- Wiesen- und Fraktionsnamen, soll die Bevölkerung befragt werden, welche Namen tatsächlich in Gebrauch sind. Nach der Behandlung des Entwurfs in der zuständigen Kommission wird sich der Südtiroler Landtag Anfang 2008 damit befassen.

10.2. Begnadigungen

Nach langwierigen Verhandlungen und Interventionen konnte im Sommer 2007 unmittelbar nach dem Staatsbesuch von Staatspräsident Giorgio Napolitano in Wien die Begnadigung der Südtirol-Aktivisten Luis Larch, Josef Felder, Egon Kufner, Helmuth Moritz und Gottfried Tschaikner erreicht werden. Nunmehr konzentrieren sich die Bemühungen auf die Begnadigung der drei verbleibenden „Pustra Buam“ Sepp Forer, Siegfried Steger und Heinrich Oberleiter sowie von Adolf Obexer. Bundespräsident Fischer und LH Durnwalder haben seither Staatspräsident Napolitano mehrfach ersucht, auch diese vier Personen zu begnadigen und damit in dieser Angelegenheit einen Schlussstrich zu ziehen. 

10.3. Südtiroler Studierende an den Innsbrucker Universitäten

Im WS 2007/08 blieb die Zahl der an den Innsbrucker Universitäten studierenden SüdtirolerInnen weitgehend stabil. Trotz der Turbulenzen im Zusammenhang mit der vermeintlichen Kürzung des Italienischen Steuer- und Finanzrechts für Südtiroler WirtschaftsstudentInnen an der Universität Innsbruck kann man davon ausgehen, dass sich die Gesamthörerzahl der Studierenden aus Südtirol an der Universität Innsbruck gegenüber dem WS 2006/07 (3.218 Studierende aus Südtirol, das waren rund 15% der Gesamthörer) kaum verändern wird. Die Südtiroler HörerInnen sind somit immer noch die zahlenmäßig stärkste nichtösterreichische Gruppe und die zweitstärkste Gruppe nach den Studierenden aus dem Bundesland Tirol. 

Infolge der Zulassungsbedingungen (Quotenregelung) nach dem EuGH-Urteil vom 7.7.2005 ist die Zahl der StudienanfängerInnen aus Südtirol drastisch zurückgegangen. Im Vorjahr haben lediglich 38 SüdtirolerInnen einen Studienplatz in den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin erhalten. Für das Studienjahr 2007/2008 konnten bisher lediglich 28 StudienanfängerInnen aus Südtirol berücksichtigt werden. Wegen der Nachinskriptionsfrist kann sich diese Zahl allerdings noch nach oben verschieben. Von offizieller Südtiroler Seite wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass die Versorgung Südtirols mit einem ausreichenden Medizinernachwuchs mit dieser Anzahl von Neuzulassungen auf Dauer nicht gesichert werden könne. Da auch künftig wegen der Quotenregelung bzw. des Eignungstests keine fixen Studienplätze für Südtiroler MedizinstudentInnen garantiert werden können, gibt es von Südtiroler Seite Bestrebungen, durch entsprechende Vorbereitungskurse auf den Eignungstest die Zahl von Studienanfängern aus Südtirol an den Medizinischen Universitäten Österreichs zu erhöhen.

Das hauptsächlich von SüdtirolerInnen frequentierte Integrierte Diplomstudium des Italienischen Rechts verzeichnet nach derzeitigem Stand 63 Studienanfänger. Dieses Studium ist weiterhin konkurrenzlos, zumal nach verbindlichen übereinstimmenden Aussagen der für die Südtiroler Bildungspolitik Verantwortlichen an die Errichtung einer Rechtsfakultät an der Universität Bozen in absehbarer Zeit jedenfalls nicht gedacht ist. Der Anklang, den das Integrierte Diplomstudium des italienischen Rechts an der Universität Innsbruck in Südtirol findet, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass dessen AbsolventInnen mittlerweile bei den juristischen Berufsprüfungen in Südtirol, insbesondere bei den Rechtsanwalts- und Richteramtsprüfungen, gleich erfolgreich sind wie die AbsolventInnen italienischer Universitäten und vor allem mit einer guten Beherrschung sowohl der italienischen als auch der deutschen Rechtssprache zusätzlich punkten. Viele der AbsolventInnen machen von der Möglichkeit Gebrauch, in Österreich das Gerichtspraktikum abzuleisten und solcherart den Umgang mit der hier üblichen Rechtssprache und –praxis zu erlernen. Somit erfüllt dieses auch von der Tiroler Landesregierung finanziell unterstütze Studium seine Zielsetzung als wichtige Maßnahme zur Gewährleistung eines zweisprachigen Rechtswesens in Südtirol. 

Durch die Schaffung entsprechender gesetzlicher Voraussetzungen hat Südtirol nunmehr die Möglichkeit, sich finanziell an Forschung und Lehre an Universitäten im Ausland zu beteiligen. Bereits für das Studienjahr 2007/08 wurden namhafte Beiträge für südtirolspezifische Forschungsprojekte an der Universität Innsbruck in Aussicht gestellt. Darüber hinaus beteiligt sich Südtirol künftig an den Kosten, die durch Zusatzangebote für Südtiroler Studierende an der Universität Innsbruck (Italienisches Steuer- und Finanzrecht, Integriertes Rechtsstudium, Vorbereitungskurse in Latein etc) anfallen.

10.4. Studientitelanerkennung

Für die an den Innsbrucker Universitäten sowie überhaupt in Österreich studierenden Südtiroler ist die Anerkennung der hier erworbenen akademischen Grade und Titel durch Italien von entscheidender Bedeutung. Deshalb erfolgt eine laufende Anpassung der notwendigen Rechtsgrundlagen in bilateralen Verhandlungen, deren Ergebnisse in Form von Notenwechseln Verbindlichkeit Gültigkeit erhalten. 

Die grundlegenden Änderungen des Studienrechts haben sowohl in Österreich als auch in Italien eine Neuordnung der Studientitelanerkennung notwendig gemacht. Der am 1.3.2001 in Kraft getretene Notenwechsel schließt mit einer Gesamtliste aller derzeit anerkannten Studientitel das bisherige System ab, legt aber auch gleichzeitig neue Grundsätze und Prozeduren für die Anerkennungsverfahren fest. Auf dieser Grundlage wurden in der zuständigen bilateralen Expertenkommission die seither eingetretenen Veränderungen von Studienplänen auf ihre Anerkennbarkeit geprüft. Im Jahr 2007 fanden zwei Verhandlungsrunden der Expertenkommission statt: Nach umfangreichen Vorarbeiten konnten Mitte März in Wien die Verhandlungen zur Gleichstellung von nicht weniger als 20 Bakkalaureatsstudien abgeschlossen werden, welche von Österreich bereits ratifiziert wurden, von Italien hingegen noch nicht. Mitte November konnte in Rom die Gleichstellung von 63 auf diese Bakkalaureatsstudien aufbauenden Masterstudiengängen erreicht werden. Für 2008 ist geplant, die Verhandlungen zur Gleichstellung der Fachhochschulabschlüsse durch Italien maßgeblich voranzutreiben. 

10.5. Ungeminderter Südtirolbezug an der Landesuniversität

Die Zahlen zeigen, dass die Innsbrucker Universitäten nach wie vor die meistfrequentierten Ausbildungsstätten für deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler Studierende sind. Auch von führenden Vertretern der Südtiroler Landesregierung wurde wiederholt die Unverzichtbarkeit dieser Funktion „Landesuniversität“ - ungeachtet der eigenen Universität in Bozen - unterstrichen. Seitens der Innsbrucker Universitäten wird den spezifischen Südtiroler Ausbildungserfordernissen in Lehre und Forschung durch geeignete Maßnahmen Rechnung getragen. Dies veranlasste den Rektor der LFU, unter anderem eine ihm direkt unterstehende Stabsstelle für Südtiroler Studienagenden einzurichten.

Um jenes unerlässliche Wissen über die bestmögliche Studienorganisation zu vermitteln, das den Südtiroler Studierenden eine zügige Absolvierung ihrer Studien und deren optimierte Ausrichtung auf das künftige Berufsleben in Südtirol ermöglicht, veranstaltete die LFU am 8.11.2007 im Rahmen des Tages der offenen Tür eine umfangreiche Informationsveranstaltung für Südtiroler Studierende in Österreich, bei der sich die StudentInnen unter anderem über die Studienreform an der Universität Innsbruck, die Studientitelanerkennung, Stipendien etc informieren konnten. 

Ende November 2007 fand in Bozen die erste Südtiroler Bildungsmesse statt, an der sich auch die LFU beteiligt hat. Der Südtiroltag an der Universität Innsbruck, der bereits mehrmals mit großem Erfolg durchgeführt wurde, und an der auch immer wieder namhafte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft Südtirols teilnehmen, ist für 10.4.2008 geplant.

Am 31.10.2007 fand in Bozen die Sitzung des Kontaktausschusses mit Vertretern der Länder Südtirol und Tirol sowie der LFU Innsbruck statt. Von der Einbindung der Medizinischen Universität Innsbruck sowie der Fachhochschulen in dieses Gremium wurde vorläufig Abstand genommen. Inhaltliche Schwerpunkte der Kontaktausschusssitzung stellten die Möglichkeiten einer finanziellen Beteiligung Südtirols an Lehr- und Forschungsprojekten der LFU Innsbruck, insbesondere an Zusatzangeboten für Südtiroler Studierende, die Realisierung südtirolspezifischer Forschungsprojekte, Studientitelanerkennungsverfahren sowie die Möglichkeiten einer Erweiterung des Angebotes im italienischen Steuerrecht für Wirtschaftsstudenten in Innsbruck dar. 

10.6. Sprachaustauschprojekte mit dem Trentino

Seit vielen Jahren findet im Sommer im Oberinntal das Sprachprojekt „Sommerschule Stams“ statt, welches gemeinsam mit dem Trentiner Nonsberg durchgeführt wird. Pflichtschüler aus dem Trentino absolvieren dabei im Rahmen von jeweils vierwöchigen Aufenthalten Deutsch-Intensivkurse, erproben und vertiefen im Rahmen von Freizeitprogrammen und im Kontakt mit Einheimischen ihre Sprachkompetenz und erwerben landeskundliche Kenntnisse. Während dieser Wochen erteilen die Begleitlehrer der Trentiner Schüler den an Pflichtschulen des Oberlandes tätigen Italienischlehrern Perfektionsunterricht in ihrem Fach. Den seitens des Landes eingesetzten Subventionsmitteln steht somit ein mehrfacher Nutzen gegenüber, die auf diese Weise erzielten Synergieeffekte machten auch in diesem Jahr das genannte Sprachaustauschprojekt zu einem großen Erfolg. 

Im Rahmen eines anderen Sprachaustauschprojekts verbringen Tiroler und Trentiner PflichtschullehrerInnen, die an ihren Schulen Italienisch bzw. Deutsch unterrichten, jeweils eine Woche an der Partnerschule zur Sprachassistenz. Dieser gründlich vorbereitete und periodisch durch Seminare begleitete Austausch verbessert sowohl die Sprachkompetenz der LehrerInnen und die Sprachbeherrschung der SchülerInnen als auch die Kenntnis der jeweils anderen Lebenswelt und Schulrealität. Zur theoretisch-didaktisch Unterstützung werden Fachkräfte der Universitäten Trient und Innsbruck herangezogen. Häufig erwachsen aus diesem Projekt neue Schulpartnerschaften oder auch vertiefte Beziehungen zwischen den betreffenden Gemeinden.

Die Führung zweisprachiger Klassen an je einer Grundschule in den Partnerstädten Innsbruck und Trient wurde im Jahr 2007 sehr erfolgreich fortgesetzt. Die formal in einem „Protokoll“ festgehaltenen Vereinbarungen vom 20.4.2005 zwischen Tirol und dem Trentino stellen sicher, dass im Austausch zwischen Innsbruck und Trient qualifizierte muttersprachliche LehrerInnen für den Unterricht in der jeweils anderen Sprache zur Verfügung stehen. Dieses Projekt „Bilinguale Schule“ fand seine Nachahmung durch die im Jahr 2007 neu eingeführten englischsprachigen Klassenzüge an einer weiteren Innsbrucker Volksschule, welche sich ebenfalls bereits regen Zuspruchs erfreuen.

Im vergangenen Jahr konnte ein weiteres Ansteigen der Anzahl von Schulpartnerschaften insbesondere zwischen Tiroler und Trentiner Schulen aller Stufen festgestellt werden, welche insbesondere auch auf das vermehrte Angebot von Italienischunterricht an Tiroler Pflichtschulen und AHS zurückzuführen sein dürfte. Diese Partnerschaften dienen sowohl der gegenseitigen Unterstützung zur Erlernung der jeweils anderen Nachbarschaftssprache als auch dem gegenseitigen Kennen lernen. Der Gedanke der Europaregion wird dadurch maßgeblich gefördert, daher werden diese Aktivitäten seitens des Landes Tirol durch Fahrkostenzuschüsse unterstützt. 

10.7. Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino

Vor allem im Bereich der faktischen Kooperation wurde die Zusammenarbeit in der Europaregion ausgeweitet und vertieft. Nach der übereinstimmenden Auffassung der drei Landeshauptmänner soll die gemeinsame Arbeit an konkreten Projekten gegenüber der nach wie vor problematischen institutionellen Fundierung der Vorzug gegeben werden, zumal ein geeignetes völkerrechtliches bzw. europarechtliches Instrumentarium für die Schaffung einer soliden rechtlichen Basis gerade in dieser Europaregion nicht vorhanden ist. 
Zwar ist am 1.8.2006 die EU-Verordnung über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) in Kraft getreten, doch ist diese Einrichtung hauptsächlich auf die Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltung grenzüberschreitender Programme im Rahmen der Strukturfonds zugeschnitten. Im Rahmen des wichtigsten dieser Programme, dem Interreg IVA-Programm, besteht grundsätzlich wieder die Möglichkeit einer Teilnahme des Trentino an Projekten, allerdings ohne EU-Kofinanzierung. 

Trotz umfangreicher Bemühungen auf allen Ebenen (Europarat, AdR, VRE, Arge Alp, Dreierlandtag, Regierungskonferenz der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino) fehlt nach wie vor die Ratifizierung des ersten Zusatzprotokolls zur so genannten „Madrider Konvention“ durch die Italienische Republik als Voraussetzung für die Anwendung dieses für den euroregionalen Zusammenschluss besser geeigneten Instruments. Mehrere Anläufe im italienischen Abgeordnetenhaus bzw. im Senat führten bislang nicht zum gewünschten Erfolg. Der Europarat erarbeitet derzeit ein drittes Zusatzprotokoll zur Madrider Konvention mit einem noch höheren Standardisierungsgrad und klareren Regeln hinsichtlich der anzuwendenden Rechtsvorschriften, welches auf eine starke eigenverantwortliche Finanzgebarung abzielt. Es würde dann an den Ländern liegen, die ihnen mit all diesem Instrumentarium zu Gebote stehenden Mittel aufzugreifen, um einen neuen Typ von Europaregionen mit erheblich verstärkter Kooperationsintensität zu schaffen.

Weitere wichtige Impulse erhielt das Projekt Europaregion durch die vom Dreierlandtages in dessen Sitzung vom 18.4.2007 gefassten 24 Beschlüsse in den Bereichen Verkehrspolitik, Wissenschaft und Kultur, Gesundheitswesen, Jugend, Entwicklungszusammenarbeit, Umwelt und Energie bis hin zu Landwirtschaft und Erhaltung des ländlichen Raums. Die Sicherung der zukünftigen Energieversorgung findet hier ebenso Raum wie das Bemühen um die Unterstützung vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen in den drei Ländern. Zukunftsorientiert sind die angeregten Maßnahmen und Programme für Jugendliche der drei Länder. An der Umsetzung der gefassten Beschlüsse wird in den drei Landesverwaltungen intensiv gearbeitet.

Die europäische Hauptverkehrsader entlang der Brennerachse steht weiterhin im Mittelpunkt der gemeinsamen bzw. aufeinander abgestimmten Verkehrspolitik der drei Landesregierungen. Diese umfasst zum einen das Großprojekt Brenner-Basistunnel, zum anderen gemeinsam vereinbarte verkehrslenkende Maßnahmen und Aktivitäten im Bereich des grenzüberschreitenden Nahverkehrs. Um gemeinsam gegen die Luftverschmutzung vorzugehen, habe ich Ende 2006 zusammen mit den Landeshauptmännern Durnwalder und Dellai eine Drei-Länder-Übereinkunft unterzeichnet, das nach dessen Maßgabe für ältere und daher noch nicht schadstoffarme LKW (Euro 0 und Euro 1) verhängte Fahrverbot ist Mitte Jänner 2007 in Kraft getreten. Südtirol verhandelt derzeit über eine Ausweitung dieses Verbots auf Euro 2. Zusätzlich sieht die genannte Übereinkunft eine Mauterhöhung zur Verkehrseindämmung vor. Hinsichtlich der Einhebung eines Querfinanzierungszuschlages bemühe ich mich gemeinsam mit EU-Koordinator Karel van Miert, auch auf den Zulaufstrecken dieses mark-up zu erreichen. 

Traditionell spielt die breit gefächerte Kooperation mit Südtirol im Bereich der medizinischen Versorgung eine bedeutende Rolle, auch hier konnte die erfolgreiche Kooperation ausgebaut werden.. Die Zusammenarbeit mit dem Trentino im Bereich der Transplantationsmedizin wurde im Jahr 2007 durch den Abschluss des „Kooperationsvertrages Transplantation“ auf eine formelle Ebene gehoben und institutionalisiert. Im Rahmen des bereits erwähnten Dreierlandtages vom 18.4.2007 in Innsbruck wurde eine Reihe von Beschlüssen mit dem Ziel gefasst, die Kooperation zwischen den drei Ländern weiter auszubauen. 

Zusätzlich zur offiziellen Ebene der Landesregierungen und der Landtage wird der Gedanke der Europaregion in zahlreichen wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Bereichen mit beachtlicher Breitenwirkung umgesetzt. Unter anderem sind hier die immer häufigeren Schulpartnerschaften aller Stufen in den drei Ländern sowie das immer stärkere Zusammenwachsen der drei Länder als gemeinsamer Wirtschaftsraum zu nennen. Gemeinsame bzw. aufeinander abgestimmte Ausstellungen, die Zusammenarbeit zwischen musikalischen Ausbildungsstätten und Orchestern, Chorvereinigungen und kleineren Ensembles sowie die Ausrichtung von grenzüberschreitenden Sportveranstaltungen - wie die im Radsport bereits sieben Mal durchgeführte „Euregiotour der Transplantierten“ - bilden ein vielgestaltiges und breit gefächertes Bild gemeinsamen kulturellen und sportlichen Lebens.

Sichtbarer Ausdruck der immer stärkeren Zusammenarbeit der Universitäten in Innsbruck, Bozen und Trient ist die vertraglich abgesicherte und zukunftsweisende wissenschaftliche Kooperation im Rahmen der so genannten BIT-School auf dem Sektor der Informatik. 

Auch im Rahmen der 2007 angelaufenen neuen EU-Strukturfondsperiode können wieder grenzüberschreitende Projekte (Interreg IVA Österreich-Italien) sowie transnationale Projekte (Interreg IVB Alpenraum) EU-kofinanziert werden. Damit wird in vielen Bereichen die bereits gut funktionierende Zusammenarbeit der Regionen weiter unterstützt und intensiviert. Unverzichtbares Grundlagenmaterial liefern auf solider wissenschaftlicher Basis erstellte Wirtschafts- und Strukturanalysen der drei Länder, die von universitären Einrichtungen, Wirtschaftsforschungsinstituten sowie auch aus privater Initiative (veranlasst etwa von der Bank für Trient und Bozen) erstellt werden.

Die Zusammenarbeit in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino vollzieht sich somit sowohl auf offizieller Ebene durch zahlreiche interregionale Kontakte als auch durch zahlreiche Projekte und Initiativen auf öffentlicher und privater Ebene. Die Gesamtheit dieser Kooperationen führt zu einer immer stärkeren und engeren Integration der beteiligten drei Länder und deren Bevölkerung.

11. Weitere Beziehungen Tirols zu Nachbarn und auf europäischer Ebene
Die Beziehungen zu seinen Nachbarn sind ein vordringliches Anliegen Tirols. Auf Grund der räumlichen Nähe werden Entwicklungen in den Nachbarregionen und –staaten stets aufmerksam verfolgt, gleich oder ähnlich gelagerte Interessen ermöglichen in vielen Fällen ein aufeinander abgestimmtes Agieren auf europäischer und internationaler Ebene. Regelmäßige Treffen mit politischen Vertretern benachbarter Regionen und Staaten dienen dem Ziel, Verbündete für spezifische Tiroler Anliegen und Interessen zu gewinnen und diese gemeinsam durchzusetzen.
Zahlreiche gemeinsame Anliegen wurden im Rahmen des Besuches der gesamten Tiroler Landesregierung bei der Regierung des Fürstentums Liechtenstein erörtert. Der Vertiefung der traditionell engen Kontakte zu Bayern dienten Gespräche mit Ministerpräsident Stoiber, dem jetzigen Ministerpräsident Beckstein sowie dem bayerischen Verkehrsminister Huber. Neben dem Transitverkehr – der auch im Mittelpunkt des internationalen Monitraf-Kongresses in Innsbruck stand - wurden dabei unter Anderem sicherheitspolitische Fragestellungen diskutiert. 
Mein Zusammentreffen mit Staatspräsident Napolitano bei dessen Staatsbesuch in Wien gab mir die Gelegenheit, diverse Südtirol-Anliegen anzusprechen.

Kooperationsmöglichkeiten mit den östlichen Nachbarn wurden beim Zusammentreffen mit der ungarischen Parlamentspräsidentin, mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Ivo Sanader sowie mit der Bürgermeisterin von Dubrovnik, Dubravka Suica, besprochen.

11.1. Euregios im Tiroler Grenzraum

Die Entwicklung des europäischen Regionalismus führt zur Etablierung neuer und Stärkung bestehender regionaler Systeme und bildet die Grundlage einer intensiven grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die Länder kooperieren immer mehr mit anderen Regionen Europas und beteiligen sich an grenzüberschreitenden Aktivitäten. Einen Themenschwerpunkt bildet hier die Abwicklung von Projekten in den Strukturfondsprogrammen der Europäischen Union, welche durch den zusätzlichen Einsatz von nationalen Mitteln ein beträchtliches Investitionsvolumen schaffen. 
Im bayerisch-tirolischen Grenzraum bestehen folgende „Euregios“: die Euregio Inntal mit Sitz in Kufstein (Zusammenschluss der Bezirke Kufstein, Kitzbühel und der Landkreise Rosenheim und Traunstein), die Euregio Via Salina mit Sitz in Sonthofen (Zusammenschluss der Regios Außerfern, Allgäu, Klein Walsertal/Bregenzerwald) inklusive der Zusammenarbeit von Tourismusorten im Allgäu und in Tirol unter dem Namen „Vitales Land“ (mit Sitz in Pfronten), die Euregio Zugspitz-Wetterstein-Karwendel (Zusammenschluss der Regios Werdenfels, Seefelder Plateau und Außerfern) mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen. Im Grenzraum Österreich-Italien erfolgt die Zusammenarbeit derzeit noch in nicht institutionalisierter Form über so genannte Interreg-Räte (Region Tiroler Oberland-Vinschgau-Unterengadin sowie die Region Osttirol-Südtiroler Hochpustertal-Cortina-Comelica-Sappada), wobei auch hier eine Weiterentwicklung in Euregios angestrebt wird.
11.2. Mitwirkung des Landes Tirol in der ARGE ALP 

Bei der diesjährigen Regierungschefkonferenz am 21./22. Juni in Bregenz wurden Resolutionen zu den politischen Schwerpunktthemen Wasser (der Handlungsspielraum der Alpenländer darf nicht einschränkt werden), Verkehr (rasche Realisierung der alpenquerenden Bahntransversalen), Daseinsvorsorgeleistungen (es handelt sich dabei nicht um ein marktorientiertes Angebot, weshalb öffentliche Unterstützung zulässig sein muss), Energie (Ablehnung des ownership unbundling) verabschiedet.
Darüber hinaus wurde die Aufnahme bzw. Weiterführung der Projekte „Miteinander Zukunft“, „Arge Alp-Spiele“, „Network Mountain Forest“, „Konferenz zu den TEN“, „Xchange“, „Die besten Fünf“, „Deutsche Dialekte im Alpenraum“, „Miteinander der Generationen – demografischer Wandel“ beschlossen.
Im Anschluss an die Regierungschefkonferenz wurde der Arge Alp Preis 2007 „jung, cool, engagiert“ mit einem Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro an sechs ausgewählte Projekte im Alpenraum vergeben.
Der Freistaat Bayern hat den Vorsitz der Arge Alp für das Jahr 2007/2008 übernommen. 

11.3. Tirol in der Versammlung der Regionen Europas (VRE)

Tirol wirkte auch in diesem Jahre in den VRE-Kommissionen für institutionelle Fragen und Grundsatzfragen des Regionalismus, für Angelegenheiten der Europäischen Union und für Regionalpolitik, Raumordnung, Infrastruktur, Umwelt und Tourismus mit.

Hauptziele der Tätigkeit sind nach dem Strategieplan 2007-2012: Förderung der Modernisierung und Internationalisierung von regionaler Regierungsführung, Förderung von Innovation, Wachstum und Beschäftigung in den Regionen Europas, Annahme der Herausforderung von demografischem Wandel, Gesundheit, Migration und sozialer Ausgrenzung, Sicherstellung der nachhaltigen Entwicklung und Bekämpfung der Umweltverschmutzung, Verwirklichung von Demokratie durch Vielfalt und Förderung der Vielfalt von Kultur, Bildung und Medien sowie Schaffung eines sicheren Umfelds für Bürgerinnen und Bürger.

In der am 9. November 2007 anlässlich der Hauptversammlung beschlossenen Erklärung von Udine forderte die VRE, die Rolle der Regionen bei der Entwicklung einer europäischen Identität zu unterstützen, den Regionen die notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen, um die Politik, die Auswirkungen auf regionale Identitäten hat, zu gestalten, die Möglichkeiten der Europäischen Kommission zu begrenzen, mittels der staatlichen Beihilfenpolitik die Kompetenzen der Regionen in der Kultur-, Medien- und Bildungspolitik zu beschränken und anzuerkennen, dass regionale Identität und das Prinzip der Subsidiarität Schlüsselfaktoren für die Entwicklung starker und kohäsiver Regionen sind. 

11.4. Tirol und die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)

Die heurige Mitgliederversammlung und Jahreskonferenz der AGEG hat im September in Lappeenranta, Finnland, stattgefunden. Die Hauptthemen waren die neue EU-Nachbarschaftspolitik und das Finden von innovativen Lösungen in grenzübergreifenden ländlichen Gebieten. 

11.5. Tirol und die Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen (REGLEG)

Angesichts ihrer spezifischen Interessenslage haben sich Regionen mit eigenen Gesetzgebungsbefugnissen im Jahr 2000 zu einer Initiativgruppe zusammengeschlossen. 

Am 15./16. November 2007 trafen sich die Regierungsvertreter in Barcelona zur 8. Konferenz der RegLeg. Im Mittelpunkt der Beratungen stand die Umsetzung der neuen rechtlichen Möglichkeiten der Regionen gemäß dem EU-Reformvertrag.
Die Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen haben sich weiters regelmäßig als eigene interregionale Gruppe des Ausschusses der Regionen abgestimmt, was 2007 insbesondere im Hinblick auf die Einflussnahme auf den EU-Reformvertrag von Bedeutung war.

11.6. Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)
Hauptziele des RGRE im Jahr 2007 war die Erhaltung der kommunalen Dimension in der Substanz des Verfassungsvertrages. Dadurch konnte die ausdrückliche Einbeziehung der lokalen Ebene in das Subsidiaritätsprinzip, die Verpflichtung der EU zur Achtung der kommunalen Selbstverwaltung sowie zum offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden, die Stärkung des Ausschusses der Regionen sowie ein weiter Ermessensspielraum bei der Erbringung von Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erreicht werden. 

Früchte tragen auch die Anstrengungen des RGRE, die Ratifizierung der Europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltung voran zu treiben (zwischenzeitlich haben 43 der 47 Mitgliedstaaten des Europarates die Charta unterzeichnet und 42 ratifiziert). Ebenfalls mit großem Einsatz werden die Initiativen zur Absicherung und Vertiefung der Guidelines of Decentralisation fortgesetzt, um die Prinzipien der Lokalcharta über Europa hinaus im Rahmen der UNO weltweit zu verankern.

Da sich die Grundsatzarbeit von RGRE und VRE mit den Themen im AdR und im KGRE oft deckt, setzt sich das Land Tirol seit Jahren für den Ausbau der Kooperationen zwischen diesen Regionalorganisationen ein. 

Auf institutioneller Ebene wurde die Zusammenarbeit zwischen AdR und RGRE durch den Abschluss eines formellen Kooperationsabkommens zwischen deren Generalsekretären gehoben, welches insbesondere die Bereiche lokale Selbstverwaltung, Kohäsionspolitik und Entwicklung des ländlichen Raums, Binnenmarkt, Umweltschutz, Verkehr, Energie, Beschäftigung und Soziales sowie Nachbarschaftspolitik umfasst. 

12. Menschenrechtskoordination und interkultureller Dialog
In seiner Funktion als Tiroler Menschenrechtskoordinator fungiert der Leiter der Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen als Informations- und Kooperationsdrehscheibe bei der Behandlung menschenrechtsrelevanter Aufgabenstellungen durch Bundes- und Landesbehörden sowie als Ansprechpartner für nicht staatliche Organisationen in Menschenrechtsfragen. In diesem Zusammenhang werden auch Kontakte zum Tiroler Institut für Menschenrechte und Entwicklungspolitik sowie zur Menschenrechtskommission Tirol/Vorarlberg des Bundes mit Sitz in Innsbruck gepflegt.
Im Rahmen des Arge Alp-Projektes „Miteinander Zukunft“, das die Vielfalt, Differenz und Integration sowie – speziell angesichts des Europäischen Jahrs für Chancengleichheit – die Chancengleichheit zum Thema hatte, wurden Good-Practice-Modelle zur Integration mit Zugewanderten in je einer Gemeinde aus jeder Arge Alp–Mitgliedsregion diskutiert und analysiert. Engagierte Gastgeberin war die Tiroler Gemeinde Telfs.
Nach dem Vorschlag des EP wurde das Jahr 2008 zum „Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs“ erklärt, um einem nachhaltigen Prozess des interkulturellen Dialogs Ausdruck und Öffentlichkeitswirkung zu verleihen. Insbesondere durch Informations- und Werbeaktionen, pädagogisches Material, die Einrichtung eines Internet-Portals sowie Studien soll die Fähigkeit der in Europa lebenden Menschen nachhaltig gefördert werden, in einem Umfeld unterschiedlicher kultureller Identitäten und Überzeugungen zusammenzuleben. 

Aus diesem Anlass soll auch in einer Studie die Rolle und Bedeutung der österreichischen Staatsbürgerschaft für die Integration von MigrantInnen in Tirol empirisch beleuchtet und wissenschaftlich untersucht werden. Während die Einbürgerung in jüngeren Debatten gelegentlich als Endstation des Integrationsprozesses dargestellt wird, wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung sie tatsächlich für die Integration von MigrantInnen hat und inwiefern sie als identitätsstiftend angesehen werden kann.
13. Entwicklungszusammenarbeit / Global Marshall Plan
Im Jahr 2007 hat das Land Tirol zahlreiche Projekte der Entwicklungszusammenarbeit nach Maßgabe der von der Landesregierung beschlossenen Richtlinien gefördert.
Schwerpunkte waren ein Wasserspeicher in Burkina Faso, Volksschulen in Uganda, in Ruanda und im Kongo, ein Jugendsportprojekt in Ghana, ein Zentrum für Notfall- und Intensivmedizin in Ulan Bator, ein Naturgefahrenwarnsystem in Indonesien, ein CT Gerät für Nepal, eine Tagesklinik in Westbengalen/Indien. Ein Projekt des Freundeskreises „Kibbuz Manara“ der israelitischen Kultusgemeinde wurde ebenso unterstützt. Das Dorf Tirol in Brasilien, das heuer seines 150jährigen Bestehens gedachte, erhielt Unterstützung für die Sanierung der Schule sowie für die Kosten der Zivildiener. Außerdem wurden Fördergelder für eine landwirtschaftliche Ausbildungsstätte in Bosnien, für die Hochwasserkoordination in Rumänien und die Rumänienaktion "Tirol für Tirol" zur Verfügung gestellt. 
Laut der offiziellen Statistik des Bundes hat das Land Tirol 2006 Entwicklungszusammenarbeitsprojekte in der Höhe von 664.025 Euro gefördert. 2007 beliefen sich die Fördermittel in der gleichen Höhe. 2008 werden die EZA-Mittel um 200.000 Euro erhöht.
In seiner wichtigen entwicklungspolitischen Bildungsarbeit fördert das Land Tirol den Verein Südwind Tirol.
In der gemeinsamen Sitzung des Südtiroler, Tiroler und Trentiner Landtages vom April 2007 wurde beschlossen, den Global Marshall Plan für die Gestaltung einer gerechten, weltweiten ökosozialen Marktwirtschaft aktiv zu unterstützen und eine gemeinsame Partnerregion für die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino auszuwählen.
14. Ausblick

Im Oktober hat die Europäische Kommission ihr Arbeitsprogramm für 2008 verabschiedet, das Maßnahmen in den Bereichen Wachstum und Beschäftigung, nachhaltiges Europa, Steuerung der Migration, Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt sowie Europa als Partner in der Welt beinhaltet. Derzeit findet eine Analyse dieses Arbeitsprogramms mit dem Ziel der Definition des daraus resultierenden Tiroler Handlungsbedarfs im Hinblick auf ein effizientes, frühzeitiges Lobbying statt. 
Die neue Programmplanungsperiode 2007-2013 hat zwar erst begonnen, es wäre aber falsch, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Es laufen schon die ersten Überlegungen zur Regionalpolitik nach 2013, die Frage nach der Zukunft der Gemeinsamen Agrarpolitik wird mit dem bereits angesprochenen Healthcheck ebenfalls bereits heiß diskutiert. Vitale Interessen sind auch mit der Diskussion um eine strukturelle Reform des EU-Budgets und den nächsten EU-Finanzrahmen nach 2013 verbunden. Eine Beteiligung an diesen Zukunftsdiskussionen und eine Mitgestaltung im Sinne unserer Anliegen sind unabdingbar. Ich werde dafür sorgen, dass Tirol hier seine Interessen wahren kann. 
Mit ihren 27 Mitgliedstaaten, das heißt mit einer kritischen Masse und einem Wirkungsbereich, deren Potenzial voll ausgeschöpft werden sollte, wird dem europäischen Kontinent die Möglichkeit eröffnet, im weltweiten Wettbewerb sein Gewicht in die Waagschale zu werfen. Die EU und ihre Mitgliedstaaten und Regionen können so ihren Bürgerinnen und Bürgern eine eigene europäische Antwort auf die komplexen Herausforderungen der Globalisierung bieten. Die EU muss den Menschen eine einleuchtende Vorstellung davon vermitteln, wie sich ein global orientiertes Europa auf neue Erfordernisse einstellt, dabei seine eigenen Interessen schützt und seine Wirtschafts- und Sozialpolitik in einer Weise reformiert, dass Wohlstand, Solidarität und Sicherheit für die jetzige und für die kommende Generation gewährleistet bleiben. 
Herausforderungen dieser Größenordnung können wir nur dann gerecht werden, wenn die Prinzipen der Partnerschaft und einer „multi-level governance“ im vollen Umfang zum Tragen kommen. Aktives Engagement und Verantwortungsbewusstsein sowie ein fortlaufender Dialog aller institutionellen Akteure untereinander und mit den Bürgern sind dabei unerlässlich, um das Vertrauen in das europäischen Projekt wieder voll herzustellen und für dieses ein Gefühl der Gemeinsamkeit, ein Bewusstsein der „common ownership“, zu erreichen.
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